
Das Stadtgericht Berlin verurteilte den Zimmermann 
S c i a n n a  zu 4 Jahren Gefängnis im wesentlichen 
deswegen, weil er einem ehemaligen Arbeitskollegen ge
raten hatte, sich nicht um politische Dinge zu küm
mern, sondern in erster Linie seinen Dienst als Eisen
bahner zu versehen. In dieser Äußerung erblickt das 
Ostberliner Stadtgericht „faschistische Propaganda“, 
weil dadurch der politische Gegner vom Klassenkampf 
durch Verleumdung und durch Drohung abgehalten 
werden soll.
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Stadtgericht Berlin 
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Im  N a m e n  d e s  V o l k e s !

Strafsache
gegen

den Zimmermann Stanislaus Hermann S c i a n n a ,  
geb. am 24. 9. 92 in Dammfelde/Oppeln, 
wohnh.: Berlin-Hermsdorf, Solquellstr. 8 bei Gau, 
Deutscher, verh., nicht vorbestraft, 
seit 28. 1. 53 in U-Haft in Stadtvogtei,

wegen:
Verbrechen nach Kontrollratsdirektive 38, Ab
schnitt II, Art. HI A III und Vergehens nach §§> 1, 6 
der Magistrats-VO vom 27. 11. 52.

Das Stadtgericht Berlin, Strafsenat 1 c, hat in der 
Sitzung vom 23. März 1953, an der teilgenommen haben:

Richter Fuhrmann 
als Vorsitzender,
Artur Latze, Maler,
Walter Dau, Redakteur, 
als Schöffen,
Staatsanwalt Rabe
als Vertreter der Geralstaatsanwaltschaft, 
Justizangestellte Pahnke 
als Schriftführer,

für Recht erkannt:
Der Angeklagte wird wegen faschistischer Propa
ganda und Verstoßes gegen die Spekulationsverord
nung zu einer Gesamtstrafe von

4 — vier — Jahren Gefängnis, 
sowie zu den aus der Anlage ersichtlichen Sühne
maßnahmen und zu den Kosten des Verfahrens 
verurteilt.
Die erlittene Untersuchungshaft wird auf die er
kannte Strafe angerechnet.

Aus den Gründen:
Die amerikanischen und deutschen Kriegstreiber sind 
sich bewußt, daß sie die friedliebende werktätige Bevöl
kerung Deutschlands nur dann in die Söldnerformatio
nen pressen können, wenn es ihnen gelingt, diesen über
mächtigen Friedensblock zu zersplittern. Als Mittel der 
Zersplitterung propagieren sie durch Presse, Radio und 
Schundliteratur die amerikanische Lebensweise, d. h. die 
Aufrechterhaltung der Kriegspsychose, sie betreiben 
Hetze und Lügenpropaganda, um die weniger bewußten 
Teile der Bevölkerung zu beeinflussen und in einen 
Gegensatz zur friedlichen demokratischen Entwicklung 
Deutschlands zu bringen.
Als williges Werkzeug dieser Kriegstreiber betätigte 
sich der Angeklagte im demokratischen Sektor von 
Berlin.......... .
Der Angeklagte bezog zunächst Arbeitslosenunter
stützung in Höhe von 33,45 Westmark wöchentlich und

danach Krankengeld. Am 27. 1. 53 gegen 14.00 Uhr be
gab sich der Angeklagte in den demokratischen Sektor, 
um Brot, Schrippen und Bier einzukaufen. Die Einkäufe 
tätigte der Angeklagte gegen Vorzeigung seines Dienst
ausweises der Reichsbahn, den er seiner Dienststelle nicht 
abgegeben hatte. Danach begab er sich in ein Lokal 
am Nordbahnhof. Er machte dort die Bekanntschaft 
eines weiteren Westberliners, welcher ihn beauftragte, 
für ihn Einkäufe an Mehl und Zucker zu tätigen. Der 
Angeklagte tätigte diese Einkäufe im HO-Geschäft in 
der Invalidenstraße in Höhe von 4,— DM. In diesem 
HO-Geschäft begegnete er dem Zeugen Kohls, einem 
ehemaligen Kollegen. Der Angeklagte, dem bekannt 
war, daß der Zeuge Kohls Leitungsmitglied der Be
triebspartei-Organisation ist, forderte den Zeugen auf, 
mit ihm ein Glas Bier zu trinken. Auf dem Wege zum 
Lokal erkundigte sich der Angeklagte nach der 
Betriebsparteiorganisation und riet dem Zeugen, „sich 
um nichts politisches zu kümmern und nur seinen 
Dienst als Eisenbahner zu versehen, da die Ostregie
rung sowieso bald zusammenbreche und der Zeuge dann 
einer der ersten wäre, die zur Rechenschaft herange
zogen würden". Im Lokal gab der leicht angetrunkene 
Angeklagte eine Lage aus und übergab die eingekauften 
Waren einem Fremden, von dem er 10,— DM als Be
zahlung erhielt. Gegen 16.15 Uhr erfolgte die Festnahme 
des Angeklagten.

Danach ist erwiesen, daß der Angeklagte gegen die 
Bestimmungen 1 und 6 der Magistrats-Verordnung vom 
27.11. 52 verstoßen hat, indem er widerrechtlich, unter 
Benutzung seines nicht abgegebenen Dienstausweises 
der Reichsbahn, für sich und andere Westberliner Waren 
im demokratischen Sektor eingekauft hat. Der Ange
klagte war daher aus § 9 der Wirtschaftsstrafverord
nung zu bestrafen.
Die von dem Angeklagten gegenüber dem Zeugen ge
tätigten Äußerungen erfüllen den Tatbestand der 
faschistischen Propaganda nach Artikel HI A HI, 
Abschn. n  der Kontrollrats-Direktive 38. Es ist typisch 
faschistisch, den politischen Gegner vom Klassenkampf 
durch Verleumdung abzuhalten und durch Drohungen, 
die eine Gefahr für sein Leben darstellen, einzuschüch
tern. Daß faschistische Propaganda friedensgefährdend 
ist, bedarf keiner besonderen Begründung. Der Ange
klagte hat auch vorsätzlich gehandelt und war keines
wegs durch Alkoholgenuß vermindert zurechnungsfähig. 
Dies ergibt sich daraus, daß er in der Lage war, den 
Tatablauf genau wiederzugeben und daß der Zeuge, 
der sehr selten trinkt, ihn nur mit „angetrunken“ be- 
zeichnete.
In der Zeit des verschärften Klassenkampfes, in der 
alle ehrlichen und aufrechten deutschen Menschen alle 
Kräfte anspannen, um den von den amerikanischen und 
deutschen Imperialisten vorbereiteten dritten Weltkrieg 
zu verhindern, hat der ehemals politisch organisierte 
und politisch geschulte Angeklagte seine ganze Person 
für die Kriegstreiber eingesetzt. Die von ihm erzeugte 
Friedensgefährdung hatte zwar keinen bedeutenden 
Umfang, dafür aber eine um so tiefere Wirkung.
Das Gericht hat daher für den Verstoß gegen die Spe
kulationsverordnung eine Einsatzstrafe von einem Jahr 
und für die faschistische Propaganda eine solche von 
drei Jahren, sechs Monaten Gefängnis als ausreichende 
Sühne für die verbrecherischen Handlungen des Ange
klagten angesehen. Nach § 74 StGB wurde aus diesen 
Einsatzstrafen eine Gesamtstrafe von vier Jahren Ge
fängnis gebildet.

(gez.) Fuhrmann, Lutze, Dau.
Pa.

*

Die Bauersfrau Grete H e r m a n n ,  die nach den Fest
stellungen des Gerichts von Zeugen als vorlaut und
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